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Dass Passivrauch gesundheitsschädlich ist, steht
nicht mehr zur Debatte [1]. Die WHO zählt ihn
zu den Karzinogenen [2]. Dies weiss die Tabak -
industrie seit den 80er Jahren des letzten Jahr-
hunderts von berufenem Mund [3], obwohl sie
dies jahrzehntelang in der Öffentlichkeit bestrit-
ten hat. Es ist daher nicht verwunderlich, dass
der 15seitige Bericht der Subkommission für so-
ziale Sicherheit und öffentliche Gesundheit des
Nationalrates vom August 2006 zur Initiative
Gutzwiller [4] dem Plenum vorschlägt, das
 Arbeitsgesetz durch einen Artikel zu ergänzen,
der die Passivrauchexposition am Arbeitsplatz
verbietet.

Dennoch hat es der Nationalrat fertigge-
bracht, mit 95 gegen 77 Stimmen eine Vorlage
anzunehmen, die folgende Regelung vorsieht:
Der geschlossene Arbeitsplatz ist rauchfrei. Aus-
genommen sind jedoch öffentliche Lokale, die
sich selbst als Raucherlokale deklarieren dürfen,
falls eine klare Trennung zwischen Raucher- und
Nichtraucherzonen nicht machbar ist. Für eine
Genehmigung hierzu genügt, dies vor der Be-
hörde nachzuweisen.

Die Logik der vorgeschlagenen Regelung ist
nicht nachvollziehbar: Will man wirksam so-
wohl Kunden wie Angestellte schützen, so ist das
Rauchen überall dort, wo man andere Personen
exponiert, das heisst in allen geschlossenen
 Räumen, zu untersagen. Genauso wie man ver-
hindern muss, Grundwasser zu verunreinigen,
das als Trinkwasser zur Verfügung steht. Die Frei-
heit zu rauchen ist durch das Recht der anderen,
eine rauchfreie Luft zu atmen, begrenzt. Selbst
ein Unternehmer, dem der Schutz seiner Mitar-
beiter egal wäre, hat nicht das Recht, diese unge-
schützt gefährlichen Arbeiten auszusetzen, mit
der Begründung, sie seien damit einverstanden.
Entweder «glauben» die Nationalräte nicht an
die Schädlichkeit des Passivrauches (haben sie
den Bericht der eigenen Kommission nicht gele-
sen?), dann begreift man aber nicht, warum sie
überhaupt auf die Initiative Gutzwiller einge-
gangen sind. Oder aber: Die verabschiedete Re-
gelung will andere Werte als die Gesundheit der
 Bevölkerung schützen.

Der Nationalrat hat anscheinend die Argu-
mentation von Gastrosuisse für bare Münze
 genommen, die als erwiesen hinstellt, dass gänz-

lich rauchfreie Gaststätten der Branche wesent -
liche Verluste zufügen würde. Wir bezweifeln
sehr, ob eventuelle finanzielle Einbussen der
Gastwirte als Rechtsgut gegenüber der Gesund-
heitsschädigung der Angestellten schützenswer-
ter sind. Für den Fall, dass die Räte sich dennoch
auf dieses wirtschaftliche Argument stützen
wollten, hätten sie sich mindestens die Frage
stellen müssen, ob die Rechnung von Gastro-
suisse aufgeht; dass sie dies seit Jahren wieder-
holt, macht die Behauptung nicht wahr. Zurzeit
erklären sich 29% der Bevölkerung als Rauche-
rinnen und Raucher, von denen 55% aufhören
möchten [4]. Es würde sich also im für Gastro-
suisse schlimmsten Fall um maximal 14% der
Bevölkerung handeln, die durch diese Rauchre-
gelung im öffentlichen Raum theoretisch «nega-
tiv» betroffen würden. Dass alle diese Menschen
aus Verärgerung nie mehr ein öffentliches Lokal
aufsuchen würden, glaubt doch wohl selbst der
Präsident von Gastrosuisse nicht! (Selbst der
hartgesottenste Raucher hat kaum je deswegen
auf eine Flugreise verzichtet.)

Tatsächlich findet die Mehrheit der Rauchen-
den in den Ländern, die eine solche Regelung
kennen, dass sie adäquat ist [5]. Auch Raucher
begreifen, dass ihre Abhängigkeit andere stört
und schädlich ist. Auf der andern Seite können
wir Ärzte allen Gastwirten versichern, dass
 zurzeit viele Patienten Gaststätten prinzipiell
meiden, eben weil sich ihr Asthma (immerhin
5–10% der Gesamtbevölkerung!), ihre chroni-
sche Bronchitis oder ihre Angina pectoris in
einer rauchenden Umgebung verschlechtert oder
ganz einfach weil sie den Gestank nicht mögen
(und deswegen braucht man nicht einmal Pa-
tient zu sein!); alle diese Menschen sind poten-
tielle Kunden, die nur darauf warten, endlich
mit ihren (rauchenden wie nicht rauchenden)
Freunden Gaststätten aufsuchen zu können. Der
Bericht der Subkommission zitiert eine Umfrage
in der Schweiz, wonach 68% der Befragten an-
geben, verrauchte Lokale zu meiden. Dass ihr
 Gesetzesvorschlag keine finanziellen Nachteile
bringt, beweisen Daten aus Irland und Nor-
wegen und die Nachrichten aus England, Frank-
reich und den Kantonen Solothurn und Tessin.
Die Studien sind im bereits erwähnten Bericht
[4] auf den Seiten 7 und 8 nachzulesen. Die
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 Daten des Finanzdepartements der Stadt New
York sind eindeutig: Die Gastwirte der Metropole
haben nach der Einführung der gänzlich rauch-
freien Restaurationsräume mehr Personal einge-
stellt und 8,7% mehr Steuern bezahlt als in der
vorangegangenen Vergleichsperiode [6]. Falls
Gastrosuisse in Tat und Wahrheit die finanziel-
len Interessen der Gastwirte vertreten will, sollte
sie das Rauchverbot im Gastbetrieb allgemein
befürworten. Andernfalls muss man daraus
schliessen, dass der Verband andere Interessen
als jene seiner Mitglieder vertritt.

Wir bedauern, dass die Mehrheit der Natio-
nalräte der abgelaufenen Legislaturperiode [7]
diese Vorlage unterstützt hat, denn bei genauer
Betrachtung nützt sie ausser der Tabakindustrie
niemandem. Objektiv haben sie dieser Lobby
 geholfen, ihre tödlichen Produkte weiterhin zu
banalisieren. Noch nachdenklicher stimmt uns,
dass sechs Nationalräte, gemäss smartvote, zwar
 behaupten, prinzipiell für einen rauchfreien ge-
schlossenen öffentlichen Raum zu sein, tatsäch-
lich aber in der Abstimmung vom 4. Oktober
2007 den faulen Kompromiss unterstützt haben
[8]. Dass in Volksabstimmungen in den Kanto-
nen Solothurn und Tessin sich grosse Mehrhei-
ten für eine rauchfreie Luft ausgesprochen ha-
ben und dass Volksinitiativen desselben Inhalts
in den Kantonen Genf, Waadt, Neuenburg, Frei-
burg und beiden Basel zur Abstimmung kom-
men, muss die frisch gewählten National- und
Ständeräte an ihre Aufgabe erinnern. Es geht hier
weder um eine Frage von rechts oder links noch
von schwarz, grün, orange oder rot. Es geht
darum, dass alle ein Recht auf möglichst reine,
rauchfreie Luft haben. Das ist normal. Um nichts
anderes geht es. Dies ist ein klares und selbstver-
ständliches Prinzip. Dieses Prinzip verdient es,
auch in den künftigen Debatten über Feinstaub-
partikel und Luftverschmutzung hochgehalten
zu werden … falls die hohen Volksvertreter nicht
zulassen wollen, dass sie, und mit ihnen Staat
und Gesellschaft, wiederum von anonymen
Geldgebern und Drahtziehern während Jahren
an der Nase herumgeführt werden.
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